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Festste I I ung

Art der Feststel lung
Der Bescheid ergeht-nach § 164 Abs. 1 A0 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Festste I I ung
Die Körperiönatt ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuqr und nach § 3 Nr. 6

GewStG 'von dei Gewerbesteuär befrejt, weil sie ausschließl.ich 'und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecken'im S'inne der §§ 51 ff. A0 dient.

Für den (ejnheitl ichen) steuerpfl ichtjSen wirtschaftl ichen Geschäftsbetrjeb erg'ibt sich unter
gärücICii[tiqünq dei Besteueiun'sssrenze- nach § 64 Abs. 3 A0 bzw. der Frejbeträge -nach § 24 KStG
und § 11 Absl 1-Satz 3 GewStG käine Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.
Etwa geleistete Vorauszahlungen werden gesondert abgerechnet.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bez'ieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststel lung(en).

H r'nweise zur Steuerbegünstigung

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung des Sports

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs.2 Satz 1 Nr. 21 40.

Hinwelse zur Ausste'l1ung von Zuwendungsbestätjgungen

Tuwendunqsbestätiqunqen für Soenden:
Diä-Köipäiaahäfi iit" berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für d'iese Zwecke zuqewendet
,äroä.',""2ü*äääünöinesiätiöünsän' 

'näcn'-"äiltiiön- 
'iöigäicrriieüönem 

"voiorücti--(s-50 Äns. I ESTDV)
auszustellen.
Die ämtl ichen Muster für die Ausstel lung steuerl icher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https: I lwww.formulare-bfinv.de als ausfül lbare Formulare zur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen für Mitgl jedsbeiträge:
Die Köroärschaft ist-nicht bereöhtjqt, für Mjtql iedsbe'iträqe Zuwendungsbestätigungen
vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Absl 1 ESTDV) äuszustellen, weil Zwecke im S'inne des
Satz I EStG gefördert werden.

Zuwendunqsbestätjqunqen für Soenden und qqfs. Mitql'iedsbeiträge dürfen nur ausgestel lt werden,
;enn dä4" Datüm däi FreistellLngsbesche'iäös njcht Iänger als fünf Jahre zurückliegt. D.ie Frjst ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen

l,,ler vorsätzl.ich oder qrob f ahrläss iq eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwenäungen njcht iu den 'in Qer Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-
näsünsiisiän 

-2wäcken - täiüendet werden, _ haftet für- -d^j.e .enigangene Steüer. -Däbei wjrd diq
äniäänqeiä-Ein[ömmdnsteuei öoei-rorperichättCteuer mit 30 %, die äntöangene Geweqbegtquer pauschal
mit-15-%derZuwendungangesetzt(§'10bAbs.4EStG,§9Abs.3KStG,§9Nr.5GewStG)'

nach amtl ich
§ 10b Abs. 1

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****
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Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.20L8 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs.4,7 und 10 Satz 1 Nr.3 EStG die Vorlage dieses Bescheides
oder die überlassung einer amtlich beglaub'igten Kopie djeses Bescheides aus.
Das Gle'iche qi lt bis zum o. a. Zeitounkt f ür d'ie Erstattunq von Kao'italertraqsteuer nach
§ 44b Abs.6 EStG durch das dep'otführende Kredit- odei Finanzdienstlejstüngsinstitut.

Anmerkungen

Bjtte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächl ichen
Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen einer
Außenprüfung - unterl iegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschl ießl iche
und unmittelbare Erfü1 lung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und dje Bestimmungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnungsmäßjge Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachwe'isen über Bildung und Entwicklung der
Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 A0).

Erläuterungen
Ihre Satzung beinhaltet zut Vermögensbindung eine Regelung, die nach dem Gesetz zur weiteren
Stärkung des-bürgerschaftlichen Engagements vom l0.Oktobei 2007 (BGB1. I ?007 S. 2332) n'icht mehr
den Anforderungen A0 entspricht. Es ist se'it dem 1. Januar 2007 erforderl'ich, dass
steuerbegünstigtä Körperschafteh jn der Satzung den Zweck, für den das Vermögen bei Auflösung oder
Aufhebung oder bei llegfal I der steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden sol l, so genau
bestimmen, dass aufgrund der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbegünstjgt
ist (§ 61 Abs.1 Ä0). Anzugeben ist ehtweder die namentliche Bezeichnung des Vermögensempfängers(einer Köroerschaft des öffentl ichen Rechts oder e'iner anderen steuerböqünstiqten-Köroe'rschaft)
sow'ie gleichzeitig die Auflage, dass diese das erhaltene Vermögen ausschl'ießl iöh und uhmittelbar
für gemeinnützige, mildtätig oder kirchl'iche Zwecke zu ven{enden hat oder ein genau festgelegter
(bestimmter gemeinnütziger, mildtät'iger oder kjrchlicher) Zweck und gleichzeitjg die Auflage, dass
e'inq Körperschaft des öffentl ichen Rechts oder eine andere steuerbegünstjgte Körperschaft das
emofanqenb Vermöqen für diesen Zweck zu verwenden hat.
Aus diösem Satzuigsmangel werden zunächst kejne steuerlich nachteiligen Konsequenzen gezogen, wenn
er bei der nächsten ohnehjn notwendigen Satzungsänderung durch entsprechende Anpassung der Satzung
behoben wjrd. Dass dies geschehen ist, bitte ich nach erfolgter Ahderung nachzuweisen (Kopie derqültiqen Satzung, Kop'ie des Protokolls der ändernden Mitgliederversammlung, Kopie der Mitteilung
des Vereinsreg'i§ters über die erfolgte Eintragung). Sofern bei der nächsten ohneh'in notwendigen
Satzungsänderung keine Satzungsanpassung zur Vermögensbindung vorgenommen wjrd, droht die
Aberkennung der Gemeinnütziskeit.
Es ist - reqelmäB'iq iu überorüfen. ob die tatsächliche Geschäftsführunq den
gemeinnützigkeiisrechtTichen Bestimmüngen'entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
6itte - voFbehaltlich einer abweichendän Aufforderung des Finanzamtes - in 2017 für äas Jahr 2016
ein. Bitte achten Sie darauf, alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen mit e'inzureichen.

Recht sbehe I f sbe I eh rung
Dje Freistellung von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann mit dem Einspruch angefochten
werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel I e
schriftli'ch einzure'ichen, diesem / dieser elektron'isch zu überm'itteln oder dort zur Niederschrift
zu erk I ären.
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Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, sowe'it dieser Bescheid e"inen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ö'in zulässr-ger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) ejne zu1ässige
Klage, 'Reü'iiion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In- diesem' Fal I wird der neüe
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
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?f,I[flnä,8]!F'ul3lfilio o.ounnt seseben worden ist. Bqi
Zusenduig durch einfachen Brief gitt Oie Bekanntgabe mit dem drjtten Tag naöh-Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Beschejd zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Öffnungszeiten:

Mo. -Mi .8.00- 15 " 30. Do. 14- 18.00. Fr .8- 12 .00
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